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Abschrift 

verkündet: 27. Oktober 2021 

Landesarbeitsgericht Saarland. 

URTEIL 
Im Namen des Volkes ! 

DGB �echtss�htitz GmbHBüro. S�arbrücken 

In dem Rechtsstrei� 2 4, Nov. 202f

:
_ ...... :.:�

- Kläger, Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte: DGB Rechtsschutz GmbH, handelnd durch 
ihre Rechtsschutzsekretäre, Fritz-Dobisch
Straße 5, 66111 Saarbrücken, 

gegen 

- Beklagte, Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigter: 

.

hat die 1. Kammer des Landesarbeitsgerichts Saarland auf die mündliche 
Verhandlung vom 27. Oktober 2021 durch den Präsidenten des 
Landesarbeitsgerichts Saarland ... sowie die ehrenamtlichen Richter Herr 

.

 und Herr  
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Eine solche ergänzende Vereinbarung für regelmäßiges Horne-Office haben 

die Parteien nicht abgeschlossen. 

Der Kläger und seine damalige Führungskraft, Frau L. eröffneten durch 

Unterzeichnung des „Leitfaden/Checkliste für Führungskräfte" am 

19.06.2017 die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten (vgl. Anlage B1, BI. 36 

d. A.). Der Kläger verfügt dazu über einen Dienst-Laptop und ein Dienst

Mobiltelefon. 

Die Arbeitsaufgaben des Klägers gliedern sich ausweislich .der Planstellen

beschreibung in Buchungsvorbereitungen, Auftragsbuchung und Pflege, Aus

lieferungsverfolgung, Disposition, Planung und Prognose sowie Bearbeitung 

und Überwachung von Kundenportalen, Bearbeiten von Anfragen, Pflegen 

von Kundenkontakten, Reklamationsbearbeitung und Datenpflege. Zum Ta

gesgeschäft des Klägers gehören: Terminklärung mit verantwortlichen Dis

ponenten, Aufbereitung eingehender Kundenaufträge zur datentechnischen 

Weiterverarbeitung, Termine überwachen und Terminabweichungen abstim

men, Aktualisierung, Kontrolle und Pflege der Auftragsdaten, EDI

Bearbeitung, Kunden Alternativlösungen hinsichtlich fachlicher und terminli

cher Art anbieten, bearbeiten und dokumentieren, Veränderungen von Kun

denbedarfen aufzeigen, permanente Überwachung der Liefersituation und 

Einhaltung der Liefertreue inklusive Mahnung bei Terminverzug, manueller 

Lieferanstoß bei nicht automatischer Fakturierung und Auslieferabwicklung, 

Avisierung von Versand, Abwicklung von Sonderfrachten, tägliche Bearbei

tung und Überwachung diverser Kundenportale, Bearbeiten von Anfragen 

(Prüfung der Anfrage auf Realisierbarkeit, gegebenenfalls in Zusammenar

beit mit der Fachabteilung sowie Verfolgung und Überwachung von Anfragen 

und Angeboten), das Pflegen von Kundenkontakten, sowie EDL

Lagerbearbeitung und Abwicklung von Muster-Erstaufträgen: IOP-Prozess: 

Einbuchung und Terminverfolgung. SAP-Transaktionen für Lieferanlagen 

sind wesentlicher Bestandteil der Arbeitsaufgaben des Klägers. 
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Bereits seit Anfang des Jahres 2019 nutzte der Kläger in Absprache mit dem 

Team an einzelnen Tagen die Möglichkeit des Horne-Office. Ab April 2019 

trug der Kläger stundenweise Horne-Office Zeiten ein. Zu diesem Zeitpunkt 

ging seine damalige Vorgesetzte, Frau L., in Elternzeit. 

Im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2019 trug der Kläger im 

Schnitt 28,27 % seiner zu erbringenden Arbeitsleistung als Arbeit im Horne

Office ein und verließ nahezu täglich seinen Arbeitsplatz stundenweise vor

zeitig ins Horne Office. Vom 02.01.2019 bis zum 20.12.2019 führte der Klä

ger allerdings lediglich an 11 von 103 Horne-Office Tagen nach 15:30 Uhr 

,SAP-Buchungen durch. Häufig tätigte er nur bis 13 Uhr Buchungen. Bezüg

lich des konkreten Umfangs der Zeiten wird auf Anlage B2, GAI BI. 38 ver

wiesen. 

Am 10.01.2020 und am 17.01.2020 sprachen zwei Mitarbeiter der Beklagten 

den stellvertretenden Vorgesetzten des Klägers, Herrn S., darauf an, 

dass dieser fast täglich früher und unabgestimmt seinen Arbeitsplatz verlas

se. Anlässlich einer sodann erfolgten Überprüfung wurde festgestellt, dass 

der Kläger im Dezember 2019 und im Januar 2020 nahezu täglich früher den 

Arbeitsplatz verlassen hatte und sich in das Zeiterfassungssystem im Horne

Office eingebucht hatte. Dies war der Vorgesetzten des Klägers, Frau Le. 

nicht bekannt. 

Am 20.01.2020 fand ein Gespräch zwischen dem Kläger und seiner Vorge

setzten, Frau Le., statt. Der Kläger erklärte hierbei, dass er sich zu Hause 

direkt einlogge und weiterarbeite, nachdem er seine Kinder von der Schule 

abgeholt habe. Weiterhin wurde der Kläger in diesem Gespräch auf seine 

Nebentätigkeit angesprochen, deren Ausübung er verneinte. In einem Ge

spräch im November 2019 hatte der Kläger hingegen angegeben, dass er in 

der Firma seiner Mutter eine Nebentätigkeit mit Hausmeister-, Entrümpe

lungs- und Gartenarbeiten au�übe. Nach einer Überprüfung wurde festge-
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stellt, dass keine Anzeige der Nebentätigkeit vorliegt, woraufhin die Vorge

setzte, Frau Le., den Kläger bat, dies nachzuholen. Er erklärte zunächst, 

dass er der Nebentätigkeit nur am Wochenende nachgehe. 

Am 21.01.2020 forderte die Vorgesetzte den Kläger auf, die Soll

Arbeitszeiten im Team vor Ort einzuhalten. Zudem wurde der Kläger ange

wiesen, die Nebentätigkeit der Beklagten gegenüber anzumelden. Der Kläger 

erklärte daraufhin, dass er keine Nebentätigkeit mehr ausübe, da er es zeit

lich nicht schaffe und es sich auch nicht lohne. 

Nach weiteren internen Ermittlungen hörte die Beklagte den Kläger am 

06.02.2020 zum dringenden Verdacht des Arbeitszeitbetrugs an. Er erklärte 

in diesem Gespräch, dass er versäumt habe, die Arbeit im Horne-Office mit 

den Kollegen zu besprechen. Er führe im Horne-Office Kundentelefonate und 

erledige normale Tätigkeiten wie SAP. Auf die Nebentätigkeit angesprochen, 

gab er nunmehr an, dass diese geplant gewesen, aber nie umgesetzt worden 

sei. Auf den Widerspruch zum vorherigen Gespräch angesprochen, gab er 

an, dass er im Sommer gearbeitet habe. Einen Ausdruck mit Werbung im In

ternet bezeichnete der Kläger als aus dem Vorjahr stammend. 

Der Kläger lehnte es auf die Bitte der Beklagten hin ab, dass seine PC

Einloggdaten und die Handydaten auf seinem dienstlichen Mobiltelefon aus

gewertet werden. 

Im Nachgang zu dem Gespräch recherchierte die Beklagte, dass sich 9 An

zeigen des Hausmeisterservices in Ebay-Kleinanzeigen befanden. Die letzte 

wurde am 01.02.2020 eingestellt. 

Mit Schreiben vom 10.02.2020 hörte die Beklagte den Betriebsrat zu der be

absichtigen Kündigung des Arbeitsverhältnisses an (Anlage 85, GA I BI. 64 

ff.). Dieser stimmte einer Kündigung nicht zu. 
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schutzrechtlichen Aspekten liege es allein in der Wissenssphäre des Klägers, 

ob und wann er sich in den streitgegenständlichen Zeiträumen in das System 

eingeloggt und insofern eine Arbeitsleistung erbracht habe. 

Für eine weitere Zusammenarbeit sei unwiderruflich eine Vertrauensbasis 

nicht mehr vorhanden. Das Interesse der Arbeitgeberin an einer Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses überwiege trotz der Beschäftigung seit 2012 und 

Unterhaltspflicht für 2 Kinder. 

Die Kenntnis von den verdachtsbegründenden Tatsachen bei der Personal

leiterin, Frau S., als Kündigungsberechtigte, sei am 06.02.2020 

eingetreten. 

Das Arbeitsgericht hat unter Klageabweisung im Übrigen festgestellt, dass 

das Arbeitsverhältnis weder durch die außerordentliche Kündigung vom 

11.2.2020 noch die außerordentliche Kündigung vom 17.2.2020 beendet 

worden ist. Es hat hierzu ausgeführt: Das Arbeitsverhältnis sei durch die or

dentliche Kündigung beendet worden. Diese sei aus verhaltensbedingten 

Gründen sozial gerechtfertigt, da der dringende Verdacht eines Arbeitszeit

betruges bestehe. Es bestehe der Verdacht, dass der Kläger nach der Rück

kehr in seine Wohnung keine Arbeiten für die Beklagte mehr durchgeführt 

habe und im Zeitraum Oktober bis Dezember 2019 mindestens 28,27% sei

ner Arbeitszeit zu Unrecht in das Zeiterfassungssystem der Beklagten einge

bucht habe. 

Mit seiner hiergegen gerichteten Berufung verfolgt der Kläger den Kündi

gungsschutzantrag gegen die hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündi

gung weiter. Mit der Anschlussberufung erstrebt die Beklagte die vollständige 

Abweisung der Klage. 

Der Kläger trägt vor, er habe zwar den Arbeitsplatz früher verlassen. Den

noch habe er von zu Hause aus die anfallenden Arbeiten erledigt und im 
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Satz 2 Nummern 4 und 5 ArbGG bezeichneten Organisationen unterzeich

net sein. 




